
Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
 
 
 
 
Kriterien für die Anerkennung von Weiterbildungszeiten an einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte (WBS) 
 
Die Richtlinien über die Befugnis zur Weiterbildung für eine Facharztweiterbildung, 
einen zugehörigen Schwerpunkt und für eine Zusatz-Weiterbildung sind als allgemeine 
Verwaltungsvorschriften Grundlage für diese Kriterien und werden bei der Bemessung 
der Anerkennung von Weiterbildungszeiten an zugelassenen WBS zu Grunde gelegt. 
Die Entscheidungen werden auf der Grundlage der nachgewiesenen Leistungszahlen, 
der Struktur der Weiterbildungsstätte sowie deren personeller und materieller 
Ausstattung im Einzelfall getroffen. Hierzu finden die von den Fachkommissionen 
erarbeiteten und vom Vorstand beschlossenen Kriterien für die Anerkennung von 
Weiterbildungszeiten an zugelassenen WBS Anwendung. Für die zeitlichen 
Abstufungen sind die jeweils aufgeführten Kriterien vollständig zu erfüllen. Im Einzelfall 
kann davon abgewichen werden. 
Die Teilnahme an Evaluationen und Qualitätssicherungsmaßnahmen der 
Ärztekammer zur ärztlichen Weiterbildung wird bei der Entscheidung berücksichtigt. 
 
 
Zusatzbezeichnung Pädiatrische Intensivmedizin 
 
 
(Vorstandsbeschluss 23.09.2020) 
 
 
Mindestvoraussetzungen  
 
 

personelle Voraussetzungen  

• FÄ/FA für Kinder- und Jugendmedizin –  
 Zusatzbezeichnung  Intensivmedizin ja / nein 

• mehrjährig erfahren (mindestens 9 Monate ZB-Anerkennung) ja / nein 

• persönliche fachliche Eignung ja / nein 

• Vertretungsregelung ja / nein 

• Teilnahme an der Evaluation Weiterbildung  ja / nein 
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Voraussetzungen der WBS Vermittlung / Zahlen 

der WBS pro Jahr In Punkten 
• Schwerpunkt in Klinik: 

• Hämatologie/Onkologie mit 
Stammzelltransplantation 

• Pädiatrische Kardiologie 
• Neuropädiatrie 

 
ja /nein 

 
ja / nein 
ja / nein 

 
___ / 1 

 
___ / 1 
___ / 1 

• interdisziplinäre Kooperationspartner: 
• Pädiatrische Radiologie 
• Neurochirurgie 
• Kinderchirurgie 
• Kindertraumatologie mit Schockraum 

(unter pädiatrischer Beteiligung) 
• HNO 
• Hämodialyse 

 
ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 

 
ja / nein 
ja / nein 

 
___ / 1 
___ / 1 
___ / 1 
___ / 1 

 
 

___ / 1 
___ / 1 

• 6 Intensivplätze, davon 4 mit invasiver und 
 nichtinvasiver Beatmungsmöglichkeit und 
 invasiver Druckmessung (einschließlich 
 intrakraniell) 

ja / nein 
 

Anzahl: ___ 
 

___ / 6 

• Sonografie, 
 einschl. Echokardiografie und 
 transkranieller US (Hirntoddiagnostik) 

ja / nein 
ja / nein ___ / 2 

• Endoskopie: Broncho- /Gastro- /  Koloskopie ja / nein ___ / 2 

• EEG ja / nein ___ / 1 

• MRT mit Beatmungsmöglichkeit ja / nein ___ / 1 

• komplexe intensivmedizinische Fälle 
folgender Krankheitsbilder (Patienten >28 
Lebenstage korrigiertes Alter): 
 
z. B. peri-postoperativ Neuro-, Kinder-, Unfall-
chirurgie; Hämato-Onkologie mit Stammzell-
transplantation; Infektiös-Septische-, Neuro-
logische und Kardiologische Erkrankungen; 
septischer, kardiogener, allergischer Schock; 
komplexe Beatmungsverfahren und Hämo-
dialyse; -kardio-pulmonale Reanimation, 
Hirntoddiagnostik und organprotektive 
Behandlung 

 
Anzahl insgesamt: 

 
___ / 50 

 
 

 
___ / 15 

 
(max. 15 Punkte; je 

3 Punkte für 10 
Patienten >28 
Lebenstage 

korrigiertes Alter) 

 
 
* Inhalte zu 100% in der Kategorie erfüllt = 100% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
* Inhalte zu 75% in der Kategorie erfüllt   = 75% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
* Inhalte zu 50% in der Kategorie erfüllt   = 50% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
* Inhalte zu 25% in der Kategorie erfüllt   = 25% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
 
*1 Wenn nicht alle Weiterbildungsinhalte von der WBS selbst erbracht werden können, ist die 
ggf. kooperierende WBS mit anzugeben. 
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Bewertungsmaßstab 
 

relative Punkte anzuerkennende Weiterbildungszeit 

32-36 18 Monate 

24-31 12 Monate 

16-23 6 Monate 
 
Letztlich sind o. g. Punktwerte nur eine Bewertungshilfe. Die endgültige Empfehlung der 
Fachkommission kann davon abweichen. 
 
Anmerkungen:  
 
Gemäß der neuen WBO beträgt die Mindestweiterbildungszeit für die ZB Pädiatrische 
Intensivmedizin 18 Monate. Es wird empfohlen, mindestens 12 Monate in einer Einrichtung mit 
vollumfänglich anerkannter Weiterbildungszeit (18 Monate) zu absolvieren. 
 
Die Angaben in den Antragsformularen auf Erteilung einer Befugnis zur Weiterbildung sowie 
auf Zulassung als Weiterbildungsstätte werden ggf. mit den Angaben der Qualitätsberichte der 
Einrichtungen (DRG, OPS, Strukturqualität) und ggf. den Epikrisen geprüft, um zu einem 
transparenten und nachvollziehbaren Ergebnis zu kommen. 
 
Die für die Weiterbildung in der Facharztkompetenz Kinder- und Jugendmedizin geforderten 
„…6 Monate in der intensivmedizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen…“ sind 
unabhängig von den o.g. Voraussetzungen für den Erwerb der Zusatzbezeichnung 
Intensivmedizin zu betrachten. 


